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Das Schweizerische Rote Kreuz
und seine Korporativmitglieder

Das Schweizerische Rote Kreuz, die
vom Bundesrat anerkannte einzige
nationale Rotkreuzgesellschaft unseres
Landes mit Sitz in Bern, umfasst heute
neben der Zentralorganisation sowie
den Passiv- und Ehrenmitgliedern als

Aktivmitglieder 70 regionale
Rotkreuzsektionen und 3 Korporativmitglieder.

Korporativmitglieder sind die
Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega),
der Schweizerische Militarsanitatsver-
ein (SMSV) und die Schweizerische
Lebensrettungsgesellschaft (SLRG).
Es handelt sich dabei um ehemalige
«Hilfsorganisationen» des SRK (Rega
und SLRG seit 1964, SMSV seit
1882), die von der Delegiertenversammlung

des SRK 1981 (Rega) und
1982 (SMSV und SLRG) als Aktivmitglieder

mit Rechten und Pflichten analog

zu denjenigen der Sektionen
aufgenommen wurden.
Die Korporativmitgliedschaft bedeutet

in erster Linie verstärkte
Zusammenarbeit. In den leitenden Organen
der Korporativmitglieder verfugt das
SRK gegenwartig über je einen
Vertreter. Umgekehrt haben die
Korporativmitglieder in der Delegiertenversammlung

des SRK mehrere Vertreter;

im Direktionsrat des SRK verfugen

die Rega und die SLRG über je
zwei Sitze, der SMSV über einen Sitz.
Wie früher als Hilfsorganisationen
sind sie berechtigt, das Rotkreuzzeichen

zu führen.
Als ehemalige «Hilfsorganisationen»
gehören dem SRK auch der Schweizerische

Samariterbund (SSB) (seit
1888) und der Interverband fur
Rettungswesen (IVR) (seit 1966) an. Die
Statuten des SRK von 1979 kennen
aber nur noch die Zugehörigkeit zum
SRK als Korporativmitglied (Eingliederung,

Aktivmitgliedschaft mit
Mitbestimmungsrechten) oder als
Zugewandte Organisation (Eingliederung,
mit beratender Stimme). Von den beiden

derzeitigen Hilfsorganisationen
hat der Samariterbund die Absicht,

dem SRK als Korporativmitglied
beizutreten. Uber seine Aufnahme wird
die Delegiertenversammlung des SRK
am 30. Juni 1984 in Rorschach
entscheiden.

Die Korporativmitgliedschaft steht
(ebenso wie die Zugehörigkeit als

Zugewandte Organisation) nicht nur
bisherigen Hilfsorganisationen offen,
sondern weiteren Körperschaften, die
im Rahmen der sieben
Rotkreuzgrundsatze (Menschlichkeit,
Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit,

Freiwilligkeit, Einheit und
Universalitat) gesamtschweizerisch tatig
sind. In diesem Sinne hat der
Schweizerische Verein für Katastrophenhunde

die Aufnahme als Korporativmitglied

beantragt, worüber die
Delegiertenversammlung des SRK ebenfalls
am 30. Juni 1984 beschliessen wird.

Die Struktur des SRK - regionale
Sektionen und gesamtschweizerische
Organisationen als Aktivmitglieder -
ist typisch schweizerisch. Das System
hat sich bisher bewahrt und lasst sich

den Bedurfnissen entsprechend
ausbauen. Es ermöglicht die intensive
Betreuung von Spezialgebieten durch
selbständige Organisationen, die sich
im SRK zu gemeinsamer, koordinierter

Arbeit im Sinn des Rotkreuzgedankens

zusammenfinden, kann es

doch nach dem Rotkreuzgrundsatz
der Einheit «in jedem Land nur eine

einzige nationale Rotkreuzgesellschaft
geben». Diese «partnerschaftliche»
Losung bedeutet für das SRK
Bereicherung und Entlastung und
verhindert eine ungesunde Zentralisierung.

fc.

Die erste Fahne des Schweizerischen Militär-Sanitäts- Vereins, der stets eng mit
dem Roten Kreuz verbunden war. Der Gründer, Feldweibel Möckly, hatte den

ersten lokalen Verein 1880 gegründet, um ausserdienstlich die Fachkenntnisse der

Sanitätssoldaten zu verbessern. Er führte 1884 in Bern auch den ersten
Samariterkurs durch. Dank seiner regen Tätigkeit entstanden im ganzen Lande
weitere Samariter- und Militär-Sanitäts- Vereine, die sich bald zu je einem
landesweiten Verband zusammenschlössen und sich als erste «Hilfsorganisationen»

- Vorlaufer der heutigen Korporativmitglieder - dem Schweizerischen
Roten Kreuz anschlössen.

16


	Das Schweizerische Rote Kreuz und seine Korporativmitglieder

